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Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

die Basis des gegenseitigen Vertrages bilden die

• Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB),
• Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen für die

Jagd-Haftpflichtversicherung.

Der vereinbarte Versicherungsschutz sowie die dazugehörigen Versicherungsbedingungen sind
im Versicherungsschein beschrieben.

Die vorgenannten Bestimmungen gelten auch automatisch für alle bei der Gothaer bestehenden
Jagd-Haftpflichtversicherungen.

Sofern bisherige - bei Vertragsabschluss gültige - Versicherungsbedingungen Ausschlüsse bzw.
Einschränkungen nicht enthalten, berufen wir uns im Schadenfall nicht auf diese.
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Was Sie über Ihre Haftpflichtversicherung wissen sollten

Unter Haftpflicht versteht man die sich aus einzelnen gesetzlichen Bestimmungen ergebende Verpflichtung,

den Schaden zu ersetzen, den man einem anderen zugefügt hat.

Ansprüche können z. B. entstehen, wenn 

• Sie es unterlassen, die Allgemeinheit vor den Gefahren einer Treibjagd zu warnen;

• ein baufälliger Hochsitz einstürzt;

• ein Spaziergänger sich an einer Falle verletzt;

• Ihr Jagdhund oder Ihr Beizvogel ein anderes Tier verletzt oder tötet;

• Sie durch den Gebrauch einer Schusswaffe einen Schaden verursachen;

• Ihr Jagdhund einen Verkehrsunfall verursacht.

Aufgabe der Haftpflichtversicherung ist es, Sie vor Schadenersatzansprüchen, die gegen Sie erhoben werden,

zu schützen. Das heißt, die Haftpflichtversicherung erledigt für Sie, was in einem solchen Fall zu tun ist:

• Prüfung der Frage, ob und in welcher Höhe für Sie eine Verpflichtung zum Schadenersatz besteht;

• Wenn ja, die Wiedergutmachung des Schadens in Geld;

• Wenn nein, die Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche. Kommt es darüber zum Rechtsstreit, 

führt der Haftpflichtversicherer den Prozess und trägt die Kosten.

Weist der Versicherer unberechtigte Ansprüche zurück, heißt es oft, die Versicherung will nicht bezahlen. 

Richtig ist, dass Sie nicht bezahlen müssen, weil dazu keine rechtliche Verpflichtung besteht.

Versichert ist – nach Umfang des Vertrages – Ihre gesetzliche Haftpflicht z. B. als

• Jäger/Forstbeamter 

• Hundehalter/Falkner (Tierhalter-Haftpflichtversicherung)

• Jagdpächter/Jagdveranstalter

• Berufsjäger/Jagdaufseher

• Waffenbesitzer

• Dienstherr der im Jagdbetrieb beschäftigten Personen

• Halter/Besitzer/Führer eines nicht zulassungs- und versicherungspflichtigen Fahrzeuges im Revier

Als Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertragspartner. Sie haben alle Rechte und Pflichten aus dem Vertrag.

Die Jagd-Haftpflichtversicherung schützt aber nicht nur Sie als Versicherungsnehmer. Mitversichert sind 

z. B.

• Personen, die Sie zur Leitung des Jagdbetriebs angestellt haben, ausgenommen Jagdscheininhaber bei

solchen Tätigkeiten, für die der Besitz eines Jagdscheins vorgeschrieben ist;

• Treiber und sonstige Jagdgehilfen für alle Tätigkeiten im Revier, für die kein Jagdschein vorgeschrieben ist;

• die nicht gewerbsmäßigen Hüter Ihres Jagdhundes (z. B. Ihre Ehefrau oder Kinder).

Der Kreis der mitversicherten Personen ist in den Risikobeschreibungen genau aufgeführt.

Bitte beachten Sie aber:

In der Haftpflichtversicherung sind nicht Schäden versichert, die Sie oder mitversicherte Personen selbst

erleiden, sondern Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die Sie oder die mitversicherten Personen anderen

zufügen.

Die Jagd-Haftpflichtversicherung gilt weltweit. Gleichwohl verlangen einige Jägerreiseländer den Abschluss

einer Jagd-Haftpflichtversicherung vor Ort. Auf diese Gesetzgebung haben wir keinen Einfluss. Gleichwohl ist

Ihr Versicherungsschutz bei der Gothaer auch in diesem Fall von erheblicher Bedeutung. Er schützt Sie näm-

lich bis zur Höhe der Deckungssummen immer dann, wenn der eingetretene Schaden die ausländischen De-

ckungssummen übersteigt.

Steht die Verpflichtung zum Schadenersatz fest, ersetzt die Jagd-Haftpflichtversicherung dem Geschädigten

den Schaden bis zu den im Versicherungsschein genannten Deckungssummen.

Eine Haftpflichtversicherung, die für alles aufkommt, kann es nicht geben. Jede Haftpflichtversicherung ent-

hält Ausschlüsse.

Nicht versichert sind z. B.:

• Haftpflichtansprüche, die über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen;

• Schäden, die man selbst erleidet; 

• Schäden, die man vorsätzlich herbeiführt; 

• Schäden, die man bestimmten nahen Angehörigen zufügt (z. B. Ehegatte und Kinder in häuslicher 

Gemeinschaft, mit Ausnahme von Personenschäden infolge Schusswaffengebrauchs);

• Geldstrafen und Bußgelder; 

• Schäden, die durch den Gebrauch eines zulassungspflichtigen Kraftfahrzeuges herbeigeführt werden (dafür

gibt es die Kfz-Haftpflichtversicherung, die jeder Halter eines Kraftfahrzeuges abschließen muss).

Welche Ausschlüsse gibt es?

Bis zu welcher Höhe leistet die

Haftpflichtversicherung?

Wo gilt die Haftpflicht-

versicherung?

Wen schützt die Jagd-Haft-

pflichtversicherung?

Wofür wird geleistet?

Was versteht man unter

Haftpflicht?

Was ist versichert?
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Haben Sie ausreichend hohe Deckungssummen gewählt? Die vom Gesetzgeber (§ 17 I 4 BJagdG) vorgeschrie-

benen Mindestdeckungssummen sind nach unseren Erfahrungen nicht in jedem Fall ausreichend!

Zahlen Sie bitte pünktlich den Beitrag, damit der Versicherungsschutz nicht unterbrochen wird.

Melden Sie uns neue Risiken, die nach Vertragsabschluss entstanden sind.

Melden Sie schriftlich jedes Schadenereignis, das einen Haftpflichtanspruch zur Folge haben könnte, sofort,

spätestens innerhalb einer Woche. Schildern Sie genau die Umstände, die zu dem Schaden geführt haben.

Leisten Sie ohne vorherige Absprache mit Ihrem Versicherer keine Zahlung an den Geschädigten und geben

insbesondere kein Schuldanerkenntnis ab. Andernfalls gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz!

Erheben Sie sofort Widerspruch gegen einen gegen Sie beantragten gerichtlichen Mahnbescheid. Informie-

ren Sie den Versicherer umgehend von einer gegen Sie erhobenen Klage und reichen Sie alle gerichtlich

zugehenden Schriftstücke schnellstens ein.

Zeigen Sie dem Versicherer auch sofort an, wenn gegen Sie ein Anspruch gerichtlich geltend gemacht, die

Prozesskostenhilfe beantragt oder Ihnen gerichtlich der Streit verkündet wird. Das Gleiche gilt im Falle eines

Arrestes, einer einstweiligen Verfügung oder eines Beweissicherungsverfahrens.

Die Jagd-Haftpflichtversicherung ist ein Versicherungsvertrag wie jeder andere auch. Der Versicherungsbei-

trag wird grundsätzlich mit Zugang der Rechnung fällig, unabhängig von der Frage, ob Sie zu diesem Zeit-

punkt noch im Besitz eines gültigen Jagdscheines sind!

Lassen Sie den Jagdschein nach Ablauf der Gültigkeitsdauer nicht verlängern, prüfen Sie bitte zunächst den

Fortbestand mitversicherter Risiken wie

• weiterhin vorhandene Jagdhunde

• fortbestehender Waffenbesitz

• Ausübung des Schießsports.

Nur wenn keines der genannten Risiken verbleibt, sind Sie gemäß § 68 Absatz 2 Versicherungsvertragsge-

setz (Seite 21 dieser Kundeninformation) berechtigt, die Freistellung von der Beitragszahlungspflicht geltend

zu machen.

Solange Sie eine entsprechende Anzeige unterlassen, gehen wir auf der Grundlage des abgeschlossenen

Vertrages davon aus, dass das versicherte Interesse fortbesteht. Das gilt insbesondere für das Ausbleiben

eines Hinweises, nachdem Sie von uns eine Beitragsrechnung für ein neues Jagdjahr erhalten haben.

Bitte benachrichtigen Sie uns deshalb möglichst rechtzeitig vom Wegfall des versicherten Risikos.

Bei dauerhaftem Wegfall heben wir Ihren Vertrag auf, in allen anderen Fällen setzen wir Ihren Vertrag für den

von Ihnen bestimmten Zeitraum außer Kraft. Sie erhalten in diesem Fall nach Ablauf des angegebenen Zeit-

raums ohne besondere Aufforderung eine aktuelle Versicherungsbestätigung sowie eine Rechnung für das

neue Jagdjahr.

Erhalten wir Ihre Mitteilung erst nach Versand der Versicherungsbestätigungen für das neue Jagdjahr, sind

wir aus Rechtsgründen verpflichtet, die in Ansehung Ihrer Person abgegebene Erklärung gegenüber der

zuständigen Jagdbehörde schriftlich zu widerrufen.

Eine personengebundene Haftpflichtversicherung erlischt grundsätzlich mit dem Tode des Versicherungsneh-

mers. Für die Jagd-Haftpflichtversicherung gilt nach dem Tod des Versicherungsnehmers Folgendes: Der

Schutz besteht für die Erben des Versicherungsnehmers bis zur nächsten Beitragsfälligkeit fort, da noch ein

Versicherungsinteresse entstehen kann (z. B. Hund und/oder Reviereinrichtungen). 

Ausgenommen sind Tätigkeiten, für die der Besitz eines Jagdscheines gesetzlich vorgeschrieben ist.

Bei vollständigem und dauerndem Wegfall des versicherten Risikos kann eine Nachhaftungsversicherung für

einen Zeitraum von längstens fünf Jahren beantragt werden. Hierdurch sind Schäden versichert, deren Ursache

im ursprünglich versicherten Zeitraum liegt, die Schäden jedoch erst nach Erlöschen des Vertrages eintreten.

In jeder Jagd-Haftpflichtversicherung ist das sogenannte Gewässerschaden-Restrisiko beitragsfrei mit-

versichert. 

Sind Sie privater Besitzer eines Heizöltanks in Ihrer Jagdhütte, so benötigen Sie hierfür eine Gewässerscha-

den-Haftpflichtversicherung, die wir Ihnen auf besonderen Antrag zur Verfügung stellen.

Der Versicherungsvertrag wird, wie kaum ein anderer Vertrag, von Vertrauen geprägt. Gegenseitige Informa-

tionen tragen dazu bei, das Vertrauen zu erhalten und Störungen des Versicherungsschutzes zu vermeiden.

Unser Wunsch ist es, zu einer langjährigen und guten Partnerschaft zu kommen. Sollten Sie Fragen haben

oder sollte Ihnen etwas nicht zusagen, wenden Sie sich bitte an uns. Wir sind für Sie da.

Sollten Sie im Zusammenhang mit Ihrem Versicherungsvertrag, Ihrem Versicherungsschutz oder auch

unserer Beratung und Betreuung Fragen, Wünsche, Bedenken oder Beschwerden haben, so können Sie

sich jederzeit vertrauensvoll an Ihren Betreuer, unsere Außenstellen oder die Hauptverwaltung wenden.

Für Mitglieder der Gothaer Versicherungsbank VVaG steht in allen Beschwerdefällen unser Beauftragter

für die Anliegen der Mitglieder, Arnoldiplatz 1, 50969 Köln, zur Verfügung.

Generell steht Ihnen die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), Graurheindorfer Str. 108,

53117 Bonn, als zuständige Aufsichtsbehörde in Beschwerdefällen zur Verfügung.

Darüber hinaus ist unser Unternehmen Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V., Kronenstr. 13,

10117 Berlin. Sie haben somit die Möglichkeit, das kostenlose, außergerichtliche Streitschlichtungsverfah-

ren in Anspruch zu nehmen.

Ansprechpartner/

Aufsichtsbehörde

Was ist bei Umweltrisiken 

zu beachten?

Was ist im Fall des Todes des

Versicherungsnehmers zu

beachten?

Was ist zu beachten, wenn Sie

vorübergehend/auf Dauer keinen

Jagdschein lösen?

Was müssen Sie im Schadenfall

tun?

Was sollten Sie während der

Laufzeit des Vertrages beachten?

Was sollten Sie vor Vertrags-

abschluss beachten?
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Allgemeine Versicherungsbedingungen 
für die Haftpflichtversicherung (AHB)
(A 100 – Stand 07/06)

Umfang des Versicherungsschutzes

1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

2. Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen

3. Versichertes Risiko

4. Vorsorgeversicherung

5. Leistungen der Versicherung / Vollmacht des Versicherers

6. Begrenzung der Leistungen

7. Ausschlüsse

Beginn des Versicherungsschutzes

8. Beginn des Versicherungsschutzes / Beitrag und Versicherungsteuer

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder einmaliger Beitrag

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung

12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

13. Beitragsregulierung

14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

15. Beitragsangleichung

Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung

16. Dauer und Ende des Vertrages

17. Wegfall des versicherten Interesses

18. Kündigung nach Beitragsanpassung

19. Kündigung nach Versicherungsfall

20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen

21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung von Rechtsvorschriften

22. Doppelversicherung

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers

24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

Weitere Bestimmungen

27. Mitversicherte

28. Abtretungsverbot

29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung

30. Verjährung

31. Klagefrist

32. Zuständiges Gericht

33. Anzuwendendes Recht
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Umfang des Versicherungsschutzes

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für den Fall, dass der Versiche-

rungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereig-

nisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögens-

schaden zur Folge hatte, aufgrund 

gesetzl icher  Haf tpf l ichtbest immungen

pr ivat recht l ichen Inhal ts

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird.

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar entstan-

den ist.  Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt

es nicht an.

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche han-

delt,

(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Scha-

densersatz statt der Leistung;

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen zu können;

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens des mit

der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung;

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen. 

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erweitert werden auf die gesetzli-

che Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden sind;

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann die Bestimmungen über Sach-

schäden Anwendung.

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht

(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken des Versiche-

rungsnehmers,

(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ange-

gebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungs-

pflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versiche-

rungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,

(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu entstehen

(Vorsorgeversicherung) und die in Ziffer 4 näher geregelt sind.

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos durch Ände-

rung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch

unter den Voraussetzungen von Ziffer 21 kündigen.

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, sind im Rahmen des beste-

henden Vertrages sofort versichert.

(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko

innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung

erfolgen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versiche-

rungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der Versicherungs-

nehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem

Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen.

Kommt eine Einigung über die Höhe dieses Beitrages innerhalb eines Monats nach Eingang der

Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab

dessen Entstehung. 

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne von

Ziffer 4.1 (2) auf den Betrag von 2.000.000 EUR für Personenschäden und 1.000.000 EUR für Sach-

schäden  und – soweit vereinbart – 100.000 EUR für Vermögensschäden begrenzt, sofern nicht im

Versicherungsschein geringere Deckungssummen festgesetzt sind.

4.3 Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit

diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;

(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;

(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versiche-

rungsverträgen zu versichern sind.

4. 

Vorsorgeversicherung

3. 

Versichertes Risiko

2. 

Vermögensschaden, Abhanden-

kommen von Sachen

1.

Gegenstand der Versicherung,

Versicherungsfall
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5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Scha-

densersatzansprüche und die Erfüllung berechtigter Schadensersatzverpflichtungen.

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund

Gesetzes, richterlicher Entscheidung, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflich-

tet ist. Anerkenntnisse und Vergleiche müssen vom Versicherer abgegeben, geschlossen oder mit

seiner Zustimmung zustande gekommen sein. 

Steht die Verpflichtung des Versicherers zur Zahlung fest, ist die Entschädigung binnen zwei Wochen

zu leisten.

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Scha-

densersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsneh-

mers abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche gegen

den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den

Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das einen unter den Versicherungs-

schutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für

den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer

die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des Ver-

teidigers.

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhebung oder Minderung

einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmäch-

tigt.

6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten

Deckungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere

entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleistungen des Versicherers

für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Einfache der vereinbarten Deckungs-

summen begrenzt.

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein

Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese

– auf derselben Ursache,

– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem, Zusammenhang

oder

– auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln

beruhen.

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit

einem im Versicherungsschein festgelegten Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt).

Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in diesen Fällen zur Abwehr

unberechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet.

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Deckungssummen angerechnet.

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Deckungssum-

me, trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Deckungssumme zur Gesamthöhe die-

ser Ansprüche.

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der

Kapitalwert der Rente die Deckungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus

dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Deckungssumme, so wird die zu leistende

Rente nur im Verhältnis der Deckungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente

vom Versicherer erstattet. 

Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung über den

Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung

zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzah-

lungen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Deckungssumme oder die nach Abzug

sonstiger Leistungen verbleibende Restdeckungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistun-

gen mit ihrem vollen Betrag von der Deckungssumme abgesetzt.

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis,

Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherten scheitert, hat der Versicherer für den von

der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht

aufzukommen.

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt

ist, sind von der Versicherung ausgeschlossen:

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben. 

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in

Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit

– Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder

– Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

7. 

Ausschlüsse

6. 

Begrenzung der Leistungen

5. 

Leistungen der Versicherung /

Vollmacht des Versicherers
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7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen über den Umfang der gesetzlichen

Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

7.4 Haftpflichtansprüche 

(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 7.5 benannten Personen gegen die Mitversi-

cherten,

(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrages,

(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrages. 

7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer

(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die

zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören;

Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes

oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adop-

tiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel,

Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, auf län-

gere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind).

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versicherungsnehmer eine

geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist;

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person des

privaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist;

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer

eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts

ist;

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene Partnerschaftsgesell-

schaft ist;

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern;

zu Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5:

Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich auch auf Haftpflichtansprü-

che von Angehörigen der dort genannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft

leben.

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermö-

gensschäden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen,

durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertra-

ges sind. 

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermö-

gensschäden, wenn

(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmer an die-

sen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbe-

weglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen

unmittelbar von der  Tätigkeit betroffen waren;

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durch-

führung seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialab-

lagefläche und dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit,

als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen waren;

(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmer entstan-

den sind und sich diese Sachen oder - sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt - deren

Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt

nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensicht-

lich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte.

zu Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7:

Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7 in der Person von Angestell-

ten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gege-

ben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer

als auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen.

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten

Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung

liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn

die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teilleis-

tung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der gesamten Sache oder Leistung führt.

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Ver-

sicherungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen 

Leistungen übernommen haben.

7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen; Ansprüche aus § 110

Sozialgesetzbuch VII sind jedoch mitversichert.

7.10 Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung.

Dieser Ausschluss gilt nicht

(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken
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oder

(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch

Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach

Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Umwelteinwirkung, die aus der Pla-

nung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von

– Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu

lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);

– Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen);

– Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder

Anzeigepflicht unterliegen;

– Abwasseranlagen

oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt sind.

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse

zurückzuführen sind.

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang ste-

hen mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgen-

strahlen). 

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf

(1) gentechnische Arbeiten,

(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

(3) Erzeugnisse, die 

– Bestandteile aus GVO enthalten,

– aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch

(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt,

(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 

(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung

elektronischer Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten,

(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,

(2) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,

(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung

oder sonstigen Diskriminierungen. 

7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krankheit des Versi-

cherungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versi-

cherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In bei-

den Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vor-

sätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der

Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 9.1 zahlt.

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in

der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird - wenn nichts anderes vereinbart ist - sofort nach Abschluss

des Vertrages fällig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie nach Erhalt des Versicherungsscheins und der Zahlungsauf-

forderung unverzüglich erfolgt.

Ist Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des

ersten Jahresbeitrags.

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu

einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt.

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versi-

cherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Es gilt als Rücktritt, wenn der

Versicherer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht innerhalb von drei Monaten nach Abschluss

des Vertrages gerichtlich geltend macht.

9. 

Zahlung und Folgen verspäteter

Zahlung / erster oder einmaliger

Beitrag

8. 

Beginn des Versicherungs-

schutzes / Beitrag und 

Versicherungsteuer
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10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten

Beitragszeitraums fällig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrech-

nung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

10.2 Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in

Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.

Der Versicherer wird ihn schriftlich zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens

zwei Wochen setzen. 

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlan-

gen.

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug,

besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungs-

aufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 2 darauf hingewiesen wurde.

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann

der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn er den Versiche-

rungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 2 darauf hingewiesen hat.

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats

den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang

der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn

der Beitrag zu dem im Versicherungsschein angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann

und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht.

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht einge-

zogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer schrift-

lichen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

Hat der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden

kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlan-

gen.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fäl-

lig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist.

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.

13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versi-

cherten Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch

durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats

nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei

unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Ver-

tragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht,

wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschul-

den trifft.

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird

der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versi-

cherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der ver-

traglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle entsprechend Zif-

fer 15.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des Min-

destbeitrags werden berücksichtigt.

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer für den Zei-

traum, für den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum

bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, fin-

det eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlter Beitrag wird nur

zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des

erhöhten Beitrages erfolgten.

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvoraus-

zahlung für mehrere Jahre.  

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit nicht etwas anderes bestimmt

ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-,

Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, findest keine Beitragsangleichung statt. Mindestbei-

träge unterliegen unabhängig von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung.

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge,

um welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen

aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegenüber dem

15.

Beitragsangleichung

14.

Beitrag bei vorzeitiger Vertrags-

beendigung

13. 

Beitragsregulierung 

12.

Teilzahlung und Folgen bei 

verspäteter Zahlung 

11. 

Rechtzeitigkeit der Zahlung bei

Lastschriftermächtigung

10. 

Zahlung und Folgen verspäteter

Zahlung / Folgebeitrag 
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vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die

nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die

speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und

Höhe der Versicherungsleistungen.

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr gelei-

steten Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten

Schadenfälle.

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den

Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziffer 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsan-

gleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der nächsten Bei-

tragsrechnung bekannt gegeben.

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in jedem der letzten fünf Kalen-

derjahre um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für die-

se Jahre nach Ziffer 15.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den

Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen unter-

nehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht

überschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde.

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziffer 15.2 oder 15.3 unter 5 Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung.

Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen.

Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung

16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr,

wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-

rungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung

bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als fünf Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf des fünften Jah-

res oder jedes darauffolgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner

spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein.

Wenn die Risiken vollständig und dauerhaft in Wegfall kommen, so erlischt die Versicherung bezüg-

lich dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die

Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall

Kenntnis erlangt.

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziffer 15.3, ohne dass sich der

Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsver-

trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frü-

hestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte.

Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.

19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn

– vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde oder

– dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haft-

pflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach der Schadensersatzzahlung

oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer

wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren

Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird.

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer

wirksam.

20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Betriebs-Haftpflichtversicherung besteht, an einen Dritten ver-

äußert, tritt dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums

aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten ein.

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines

ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird.

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle

– durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von einem Monat,

– durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der

laufenden Versicherungsperiode

gekündigt werden.

20. 

Kündigung nach Veräußerung

versicherter Unternehmen

19. 

Kündigung nach Versicherungs-

fall

18. 

Kündigung nach Beitrags-

anpassung 

17. 

Wegfall des versicherten Risikos

16.

Dauer und Ende des Vertrages
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20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn

– der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er

vom Übergang auf den Dritten Kenntnis erlangt;

– der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang ausübt, wobei das Kündigungs-

recht bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von

der Versicherung Kenntnis erlangt.

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versicherungsperiode und wird das

Versicherungsverhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte

für den Versicherungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner.

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den bisherigen Versicherungsnehmer

oder den Dritten unverzüglich anzuzeigen. 

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, wenn der

Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versi-

cherer hätte zugehen müssen, es sei denn, diese Rechtsfolge steht außer Verhältnis zur Schwere

des Verstoßes. 

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versicherungsfälle, die frühestens

einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis

erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem Kündigungsrecht keinen

Gebrauch gemacht hat.

Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer

die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen.

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvor-

schriften ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von

einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von

dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

22.1 Eine Doppelversicherung liegt vor, wenn ein Interesse gegen dieselbe Gefahr in mehreren Versiche-

rungsverträgen versichert ist.

22.2 Wenn die Doppelversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies

wusste, kann er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrages verlangen.

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht unverzüglich geltend

macht, nachdem er von der Doppelversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird mit dem

Ablauf der Versicherungsperiode wirksam, in der sie verlangt wird

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände

Der Versicherungsnehmer oder sein Bevollmächtigter sind verpflichtet, dem Versicherer bei

Abschluss des Vertrages alle ihm bekannten gefahrerheblichen Umstände schriftlich, wahrheitsge-

mäß und vollständig anzuzeigen, insbesondere die im Versicherungsantrag gestellten Fragen eben-

so zu beantworten. Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des

Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzu-

schließen. Ein Umstand, nach dem der Versicherer ausdrücklich und schriftlich gefragt hat, gilt im

Zweifel als gefahrerheblich.

Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten des Versicherungsnehmers oder von einem Vertreter

ohne Vertretungsvollmacht geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss

sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder

dies arglistig verschwiegen.

23.2 Rücktritt

(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen den

Versicherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt auch dann, wenn ein Umstand

nicht oder unrichtig angezeigt wurde, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis der Wahr-

heit arglistig entzogen hat.

Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in

dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt. Der Rücktritt erfolgt

durch Erklärung gegenüber dem Versicherungsnehmer.

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn er die nicht angezeigten gefahrerheblichen

Umstände oder deren unrichtige Anzeige kannte.

Dasselbe gilt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die unrichtigen oder unvollstän-

digen Angaben weder von ihm noch von seinem Bevollmächtigten schuldhaft gemacht wurden.

Hatte der Versicherungsnehmer die gefahrerheblichen Umstände anhand schriftlicher vom Versi-

cherer gestellter Fragen anzuzeigen, kann der Versicherer wegen einer unterbliebenen Anzeige

eines Umstands, nach dem nicht ausdrücklich gefragt worden ist, nur zurücktreten, wenn dieser

Umstand entweder vom Versicherungsnehmer oder von dessen Bevollmächtigtem arglistig ver-

schwiegen wurde.

23. 

Vorvertragliche Anzeigepflichten

des Versicherungsnehmers

22. 

Doppelversicherung

21.

Kündigung nach Risikoerhöhung

aufgrund Änderung oder Erlass

von Rechtsvorschriften

108171q2007xxxx  13.03.2007  13:13 Uhr  Seite 12



13

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Ist der Versicherungsfall bereits eingetreten, darf der Versicherer den Versicherungsschutz nicht

versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig

angezeigte Umstand weder auf den Eintritt des Versicherungsfalles noch auf den Umfang der

Leistung Einfluss gehabt hat.

Im Fall des Rücktritts sind Versicherer und Versicherungsnehmer verpflichtet, die empfangenen

Leistungen zurückzugewähren; eine Geldsumme ist vom Zeitpunkt des Empfanges an zu verzin-

sen. Der Versicherer behält aber seinen Anspruch auf den Teil des Beitrages, der der im Zeit-

punkt des Rücktritts abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil eine Anzeigepflicht des Versicherungs-

nehmers ohne Verschulden verletzt wurde, hat der Versicherer, falls für die höhere Gefahr ein höhe-

rer Beitrag angemessen ist, auf diesen Beitrag ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode

Anspruch. Das Gleiche gilt, wenn bei Abschluss des Vertrages ein für die Übernahme der Gefahr

erheblicher Umstand dem Versicherer nicht angezeigt worden ist, weil er dem Versicherungsnehmer

nicht bekannt war.

Wird die höhere Gefahr nach den für den Geschäftsbetrieb des Versicherers maßgebenden Grund-

sätzen auch gegen einen höheren Beitrag nicht übernommen, kann der Versicherer den Versiche-

rungsvertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat, nachdem der Versicherer von

der Anzeigepflichtverletzung Kenntnis erlangt hat, kündigen. Die Kündigung wird einen Monat nach

ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

Das Recht auf Beitragserhöhung oder Kündigung erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von

dem Zeitpunkt an geltend gemacht wird, in dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeige-

pflicht oder von dem nicht angezeigten Umstand Kenntnis erlangt.

23.4 Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung über Gefahrumstände anzu-

fechten, bleibt unberührt.

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers

innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung

der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt

ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, auch wenn noch keine Scha-

densersatzansprüche erhoben wurden.

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens

sorgen. Weisungen des Versicherers sind dabei zu beachten. Er hat dem Versicherer ausführliche

und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regu-

lierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des

Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt

werden.

25.3 Der Versicherungsnehmer darf einen Haftpflichtanspruch nicht ohne vorherige Zustimmung des Ver-

sicherers ganz oder zum Teil anerkennen, bezahlen oder anderweitig erfüllen, es sei denn, er konnte

die Anerkennung, Zahlung oder Erfüllung nach den Umständen nicht ohne offenbare Unbilligkeit

verweigern.

25.4 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein staatsanwaltschaftli-

ches, behördliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm

gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen.

25.5 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz

muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe

einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 

25.6 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er

die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen

des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt

Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfü-

gung stellen.

26.1 Vor dem Versicherungsfall oder zur Gefahrverhütung/-verminderung

Wird eine vor Eintritt des Versicherungsfalls zu erfüllende Obliegenheit verletzt, hat der Versiche-

rungsnehmer keinen Versicherungsschutz, wenn der Versicherer von seinem Recht Gebrauch macht,

den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos zu kündi-

gen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht und der Versicherungsschutz bleibt bestehen, wenn

die Obliegenheitsverletzung unverschuldet war.

Bezweckte die verletzte Obliegenheit allerdings die Gefahrminderung oder die Verhütung einer

Gefahrerhöhung, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz dann nicht, wenn

die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder den Umfang der dem Ver-

sicherer obliegenden Leistung gehabt hat.

26. 

Rechtsfolgen bei Verletzung von

Obliegenheiten

25. 
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26.2 Im oder nach dem Versicherungsfall

Wird eine im oder nach dem Versicherungsfall zu erfüllende Obliegenheit verletzt, verliert der Versi-

cherungsnehmer seinen Versicherungsschutz, es sei denn, er hat die Obliegenheit weder vorsätzlich

noch grob fahrlässig verletzt. Bei grob fahrlässiger Verletzung behält der Versicherungsnehmer inso-

weit seinen Versicherungsschutz, als die Verletzung weder Einfluss auf die Feststellung des Versi-

cherungsfalls noch auf die Bemessung der Leistung gehabt hat.

Bezweckt die verletzte Obliegenheit die Abwendung oder Minderung des Schadens, behält der Ver-

sicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz bei grober Fahrlässigkeit insoweit, als der Umfang

des Schadens auch bei Erfüllung der Obliegenheit nicht geringer gewesen wäre.

Bei vorsätzlicher Verletzung behält der Versicherungsnehmer in den Fällen der Absätze eins und

zwei seinen Versicherungsschutz insoweit nur, wenn die Verletzung nicht geeignet war, die Interes-

sen des Versicherers ernsthaft zu beeinträchtigen, oder wenn den Versicherungsnehmer kein erheb-

liches Verschulden trifft.

Weitere Bestimmungen

27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen andere Personen als den Versi-

cherungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten entspre-

chend anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4.) gelten nicht, wenn

das neue Risiko nur in der Person eines Mitversicherten entsteht.

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versicherungs-

nehmer zu. Er ist neben den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

Die Versicherungsansprüche dürfen vor ihrer endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des Versi-

cherers weder abgetreten noch verpfändet werden.

29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind schriftlich abzugeben. Sie sollen

an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nach-

trägen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt,

genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die

Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die

Erklärung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie ohne die Anschriftenänderung bei regelmäßi-

ger Beförderung dem Versicherungsnehmer zugegangen sein würde.

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden

bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziffer 29.2 entsprechen-

de Anwendung.

30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in zwei Jahren. Die Frist beginnt mit dem

Schluss des Jahres, in dem die Leistung verlangt werden kann.

30.2 Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt der Zei-

traum von der Anmeldung bis zum Zugang der schriftlichen Entscheidung des Versicherers bei der

Fristberechnung nicht mit.

31.1 Hat der Versicherer den Versicherungsschutz abgelehnt, so besteht kein  Anspruch auf Versiche-

rungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer diesen nicht innerhalb von sechs Monaten gerichtlich

geltend macht.

31.2 Die Frist beginnt mit dem Zugang der schriftlichen Ablehnung des Versicherers. Die Rechtsfolgen der

Fristversäumnis treten nur ein, wenn der Versicherer dabei auf die Notwendigkeit der fristgerechten

gerichtlichen Geltendmachung hingewiesen hat.

32.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche

Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen

Niederlassung. Hat ein Versicherungsagent am Zustandekommen des Vertrages mitgewirkt, ist auch

das Gericht des Ortes zuständig, an dem der Versicherungsagent zur Zeit der Vermittlung oder des

Abschlusses seine gewerbliche Niederlassung oder - bei Fehlen einer gewerblichen Niederlassung -

seinen Wohnsitz hatte.

32.2 Klagen des Versicherers gegen den Versicherungsnehmer können bei dem für den Wohnsitz des Ver-

sicherungsnehmers zuständigen Gericht erhoben werden. Soweit es sich bei dem Vertrag um eine

betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz

oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.33. 

Anzuwendendes Recht
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30. 

Verjährung 

29. 

Anzeigen, Willenserklärungen,

Anschriftenänderung 

28. 

Abtretungsverbot

27.

Mitversicherte

108171q2007xxxx  13.03.2007  13:13 Uhr  Seite 14



15

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen
für die Jagd-Haftpflichtversicherung
(A 120 – gültig ab 01.04.2007)

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Jäger, Jagdpächter und Jagdherr

bzw. als Förster, Forstbeamter, Forstaufseher, Berufsjäger, Jagdaufseher und Falkner, soweit es sich um

eine unmittelbar oder mittelbar mit der Jagd in Verbindung stehende Tätigkeit oder Unterlassung handelt.

Der Ausschluss von Umweltschäden gemäß Ziff. 7.10 AHB findet keine Anwendung.

2. Mitversichert Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

(1) aus dem erlaubten Besitz und aus dem Gebrauch von Schusswaffen und Munition, auch außerhalb

der Jagd (z. B. aus der Aufbewahrung, beim Gewehrreinigen, bei Teilnahme an Übungs- oder Preis-

schießen, beim nichtgewerbsmäßigen Wiederladen von Munition) nicht jedoch zu strafbaren Handlun-

gen; 

(2) aus fahrlässiger Überschreitung des besonderen Waffengebrauchsrechts der Forst- und Jagdschutzbe-

rechtigten, des Notwehrrechts sowie aus vermeintlicher Notwehr in der versicherten Eigenschaft; 

(3) aus fahrlässiger Überschreitung der den Jagdschutzberechtigten durch Gesetz gegebenen Befugnis

zum Abschießen wildernder Hunde und Katzen; 

(4) aus Halten und Gebrauch von Beizvögeln und bis zu drei jagdlich brauchbaren/verwendbaren oder

sich nachweislich in jagdlicher Abrichtung befindlichen Jagdhunden. 

Für Jagdhundewelpen bis zu einem Alter von sechs Monaten besteht Versicherungsschutz, ohne dass

es des Nachweises der jagdlichen Abrichtung bedarf. 

Der Versicherungsschutz gilt nicht nur für die Verwendung der Hunde während der Jagdausübung, son-

dern auch für Schäden außerhalb der Jagd. Sind mehr als drei Jagdhunde – eigene und fremde – vor-

handen, so gilt der Versicherungsschutz für die drei Hunde, die am längsten im Besitz des Versiche-

rungsnehmers sind. Die Bestimmungen gemäß Ziff. 3.1 (2) AHB gelten gestrichen.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflichtversicherung des Hüters – sofern er nicht gewerbsmäßig

tätig ist –, der im Auftrag des Versicherungsnehmers die Führung der Aufsicht über die mitversicherten

Tiere übernommen hat.

Hinweis:

Für den Fall, dass eine Brauchbarkeitsprüfung oder eine den Landesjagdgesetzen entsprechende ver-

gleichbare Prüfung der einzelnen Zuchtverbände nicht abgelegt wurde, reicht es der Gothaer aus, wenn

eine fach- und sachkundige Person eine jagdliche Leistung des Hundes beschreibt und bestätigt. Nach

Vorlage dieser Bestätigung erhalten Sie auf Wunsch von uns im Gegenzug eine Bestätigung über den

Versicherungsschutz. Für solche Hunde, für die der Nachweis der Brauchbarkeit/Verwendbarkeit einmal

geführt wurde, endet der Versicherungsschutz nicht dadurch, dass sie aufgrund Alters, Verletzung,

Krankheit und dergleichen nicht mehr jagdlich eingesetzt werden können. 

(5) aus der Teilnahme an Jagdhunde-Gebrauchsprüfungen; 

(6) aus der Durchführung von Gesellschaftsjagden; 

(7) als Dienstherr der im Jagdbetrieb beschäftigten Personen.  

Die Versicherung erstreckt sich auf die persönliche gesetzliche Haftpflicht: 

a) der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und sonstiger Personen, die er zur Leitung

oder Beaufsichtigung des Jagdbetriebes oder eines Teils desselben angestellt hat in dieser Eigen-

schaft, ausgenommen Jagdscheininhaber bei solchen Tätigkeiten, für die der Besitz eines Jagd-

scheines gesetzlich vorgeschrieben ist; 

b) der übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in Ausübung ihrer dienstlichen Verrichtun-

gen verursachen, ausgenommen Jagdscheininhaber bei solchen Tätigkeiten, für die der Besitz

eines Jagdscheines gesetzlich vorgeschrieben ist. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus

Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Ver-

sicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienst-

unfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes

Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden; 

(8) aus Besitz, Betrieb und Unterhaltung von jagdlichen Einrichtungen, wie Hochsitze, Fütterungen, Jagd-

hütten und dergleichen; 

(9) wegen Personen- und Sachschäden Dritter (Produkthaftpflicht) aus dem Inverkehrbringen  von Wild

bzw. Wildbret; 

(10) aus der Entnahme von Trichinenproben 

(11) aus dem erlaubten Bejagen und Erlegen von Tieren, die nicht dem Jagdrecht unterliegen (z. B. Gehege-

wild, entlaufene Rinder,  Rabenvögel usw.) – sowie von Kaninchen, Tauben und dergleichen in befrie-

deten Bezirken. 

3. Eingeschlossen (1) sind abweichend von Ziff. 7.5.1 AHB – gesetzliche Schadenersatzansprüche wegen Personenschäden-

von Angehörigen des Versicherungsnehmers aus Schäden, die durch den Gebrauch von Schusswaffen

entstanden sind. 

(2) ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – die gesetzliche Haftpflicht von im Ausland vorkommenden Scha-

denereignissen. 

1. Mitversichert
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Versicherungsschutz besteht für vorübergehende Auslandsaufenthalte bis zu einem Jahr. 

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die

der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit

dem Zeitpunkt als erfüllt, mit dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion

gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

Bei Versicherungsfällen in den USA und Kanada werden – abweichend von Ziffer 6.5 AHB – die Auf-

wendungen des Versicherers für Kosten als Leistungen auf die Deckungssumme angerechnet. 

Kosten sind: 

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minde-

rung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten,

auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten

auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter,

insbesondere punitive oder exemplary damages. 

Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall innerhalb Europas durch behördliche

Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung von Leistungen aufgrund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu

hinterlegen, stellt der Versicherer dem Versicherungsnehmer den erforderlichen Betrag bis zu einer

Höhe von 30.000 EUR zur Verfügung. 

Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende Schadenersatzzahlung angerechnet. Ist

die Kaution höher als der zu leistende Schadenersatz, so ist der Versicherungsnehmer verpflichtet,

den Differenzbetrag zurückzuzahlen. Das Gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für

die Durchsetzung nicht versicherter Schadenersatzforderungen einbehalten wird oder die Kaution ver-

fallen ist. 

Hinweis:

Soweit ausländisches Jagdrecht eine Pflichtversicherung vorschreibt, wird die deutsche Jagd-Haft-

pflichtversicherung nicht immer anerkannt, es muss dann ggf. zusätzlich eine Jagd-Haftpflichtversiche-

rung im Jagdausland abgeschlossen werden. Gleichwohl ist Ihr Versicherungsschutz bei der Gothaer

auch in diesem Fall von erheblicher Bedeutung. Er schützt Sie nämlich bis zur Höhe der Deckungs-

summen immer dann, wenn der entsprechende Schaden die Deckungssummen der ausländischen

Jagd-Haftpflichtversicherung übersteigt. 

Die Versicherung ausländischer Jäger erstreckt sich nur auf gesetzliche Haftpflichtansprüche nach deut-

schem Recht oder Rechtsnormen von Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie auf Haftpflichtstrei-

tigkeiten vor deutschen Gerichten bzw. vor Gerichten der vorstehend genannten Staaten.

Für die Erben des Versicherungsnehmers besteht der bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des

Todes des Versicherungsnehmers bis zum Ende der laufenden Versicherungsperiode fort. Ausgenommen

sind Tätigkeiten, für die der Besitz eines Jagdscheines gesetzlich vorgeschrieben ist. 

Für die Mitversicherung von Vermögensschäden gilt Folgendes: 

(1) Mitversichert ist im Rahmen der für Sachschäden vereinbarten Deckungssumme die gesetzliche Haft-

pflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2 AHB aus Schadenereignissen, die während der

Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind. 

(2) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus

1. Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder für seine Rechnung

von Dritten) hergestellte  oder gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen; 

2. Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen); 

3. planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit; 

4. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder

ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie

aus Untreue und Unterschlagung; 

5. der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten; 

6. Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen; 

7. Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen; 

8. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationalisierung und Automatisierung, Aus-

kunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung und Reiseveranstaltung; 

9. vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder

Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger vorsätzlicher Pflichtverletzung; 

10. Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen. 

Für die Mitversicherung von Forderungsausfällen gilt Folgendes: 

(1) Gegenstand der Ausfalldeckung 

Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer Versicherungsschutz für den Fall, dass er während

der Wirksamkeit der Versicherung von einem Dritten geschädigt wird und die daraus entstandene

7. Forderungsausfall

6. Vermögensschäden

5. Erben

4. Ausländische Jäger  
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Schadenersatzforderung gegen den Schädiger nicht durchgesetzt werden kann. Inhalt und Umfang der

versicherten Schadenersatzansprüche richten sich nach dem Deckungsumfang dieses Vertrages. Darü-

ber hinaus besteht Versicherungsschutz für Schadenersatzansprüche, denen ein vorsätzliches Han-

deln des Schädigers zugrunde liegt und für Schadenersatzansprüche, die aus der Eigenschaft des

Schädigers als Tierhalter oder -hüter entstanden sind. 

(2) Erfolglose Vollstreckung Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass der Versicherungsnehmer

einen rechtskräftigen vollstreckbaren Titel gegen den Schädiger im streitigen Verfahren vor einem

deutschen Gericht oder ein notarielles Schuldanerkenntnis des Schädigers vor einem deutschen Notar

erwirkt hat und jede sinnvolle Zwangsvollstreckung aus diesem Titel gegen den Schädiger erfolglos

geblieben ist. Vollstreckungsversuche gelten als erfolglos, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,

dass

• entweder eine Zwangsvollstreckung (Sach-, Immobiliar- oder Forderungspfändung) nicht oder nicht

zur vollen Befriedigung geführt hat; 

• oder eine selbst teilweise Befriedigung aussichtslos erscheint, z. B. weil der Schädiger in den letz-

ten drei Jahren die eidesstattliche Versicherung abgegeben hat. 

(3) Entschädigung 

Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe des titulierten Schadenersatzbetrages im Rahmen der in

diesem Vertrag vereinbarten Deckungssumme. Von jeder Entschädigung wird ein Selbstbehalt von

2.500 EUR abgezogen. Die Entschädigung wird nur geleistet gegen Aushändigung des Originaltitels,

der Original-Vollstreckungsunterlagen und sonstiger Unterlagen, aus denen sich ergibt, dass ein Versi-

cherungsfall im Sinne dieser Bedingungen vorliegt. In Höhe des Selbstbehaltes wird der Anspruch auf

den Versicherungsnehmer rückübertragen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, seinen Anspruch

an den Versicherer abzutreten. 

(4) Subsidiarität

Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden eine Leistung aus einem anderen

Versicherungsvertrag des Versicherungsnehmers beansprucht werden kann oder für den ein Träger der

Sozialversicherung oder Sozialhilfe leistungspflichtig ist. 

Für das Abhandenkommen fremder Sachen: 

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen fremder Sachen, auch wenn die-

se zu versicherten Zwecken gemietet, gepachtet, geliehen wurden oder Gegenstand eines besonderen Ver-

wahrungsvertrages waren. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Abhandenkommen von 

a) Landfahrzeugen 

b) Wasserfahrzeugen 

c) Schlüsseln 

d) Schmuck und Wertsachen, auch Geld und Wertpapiere. 

Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall ist begrenzt auf 3.000 EUR. Von jedem Schaden hat der Versi-

cherungsnehmer 150 EUR selbst zu tragen. 

Der Versicherer verzichtet auf ausdrücklichen Wunsch des Versicherungsnehmers auf den Einwand des

nicht vorhandenen Verschuldens, sofern dieser während der Jagdausübung durch den Gebrauch einer

Schusswaffe einen Personenschaden zwar verursacht aber nicht verschuldet hat. 

Dieser Verzicht gilt nicht, wenn und soweit der Geschädigte in der Lage ist, Ersatz seines Schadens von

einem anderen Schadenversicherer oder von einem Sozialversicherungsträger zu erlangen. Die Bestim-

mungen des § 158 c IV VVG gelten analog. Ein Mitverschulden des Geschädigten wird angerechnet. 

Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen seiner Aufwendungen gegen schadenersatzpflichti-

ge Dritte (z. B. Mitverursacher) vor. 

Nicht versichert sind

1) die gesetzliche Haftpflicht aus dem erlaubten Besitz und aus dem Gebrauch von Schusswaffen und

Munition bei ausschließlich nach der Tarifposition Falkner versicherten Personen; 

(2) die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters oder Führers eines zulassungspflichtigen Kraft-,

Luft- oder Wasserfahrzeugs wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursacht wer-

den; 

(3) Ansprüche aus Wildschäden 

(4) Schäden an fremden Sachen, die der Versicherungsnehmer gemietet, geliehen, gepachtet hat oder die

ihm kurzfristig zum Gebrauch überlassen wurden (Ziff. 7.6 AHB). 

Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden - außer Anlagenrisiko - 

(1) Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sachschäden behandelt wer-

den, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen

von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewäs-

sers, einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden), mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber

von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus Verwendung dieser gelagerten

Stoffe. (Versicherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch besonderen Vertrag gewährt.) 

11. Gewässerschaden-Restrisiko

10. Nicht versichert

9. Verzicht auf den Einwand

des fehlenden Verschuldens

bei Personenschäden durch

Schusswaffengebrauch

8. Abhandenkommen fremder

Sachen
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(2) a) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwen-

dung oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten) sowie außerge-

richtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit

der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für

Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Versicherungsbedingun-

gen für die Haftpflichtversicherung (AHB). 

b) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gutachterkosten

sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Versicherungssum-

me für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versiche-

rungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung

des Versicherers. 

(3) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mit-

versicherten), die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden

Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder

Verfügungen herbeigeführt haben. 

(4) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegs-

ereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der

Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von

hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare

Naturkräfte ausgewirkt haben. 

(5) Kleingebinde bis 50 l/kg je Einzelgebinde und mit einem Gesamtfassungsvermögen bis 500 l/kg gel-

ten nicht als Anlagen. 

Der Beitrag ist ein Stückbeitrag. Eine Rückzahlung bei vorzeitigem Vertragsende, gleich aus welchem

Anlass (ausgenommen Kündigung der Versicherung im Schadenfall, Ziff. 19 AHB), entfällt, abweichend von

Ziff. 14 AHB. 

12. Vorzeitiges Vertragsende
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Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG)

(1) Der Versicherer ist verpflichtet, eine von ihm unterzeichnete Urkunde über den Versicherungsvertrag (Ver-

sicherungsschein) dem Versicherungsnehmer auszuhändigen. Eine Nachbildung der eigenhändigen

Unterschrift genügt.

(2) Ist ein Versicherungsschein abhanden gekommen oder vernichtet, so kann der Versicherungsnehmer von

dem Versicherer die Ausstellung einer Ersatzurkunde verlangen. Unterliegt der Versicherungsschein der

Kraftloserklärung, so ist der Versicherer erst nach der Kraftloserklärung zur Ausstellung verpflichtet.

(3) Der Versicherungsnehmer kann jederzeit Abschriften der Erklärungen fordern, die er mit Bezug auf den

Vertrag abgegeben hat. Der Versicherer hat ihn bei der Aushändigung des Versicherungsscheins auf die-

ses Recht aufmerksam zu machen. Bedarf der Versicherungsnehmer der Abschriften für die Vornahme von

Handlungen gegenüber dem Versicherer, die an eine bestimmte Frist gebunden sind, und sind sie ihm

nicht schon früher vom Versicherer ausgehändigt worden, so ist der Lauf der Frist von der Stellung des Ver-

langens bis zum Eingang der Abschriften gehemmt.

(4) Die Kosten der Ersatzurkunde sowie der Abschriften hat der Versicherungsnehmer zu tragen und auf Ver-

langen vorzuschießen.

(5) Wird der Vertrag nicht durch eine Niederlassung des Versicherers im Geltungsbereich dieses Gesetzes

abgeschlossen, so ist im Versicherungsschein die Anschrift des Versicherers und der Niederlassung, über

die der Vertrag abgeschlossen worden ist, anzugeben.

(1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen ab, so

gilt die Abweichung als genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach

Empfang des Versicherungsscheins schriftlich widerspricht.

(2) Diese Genehmigung ist jedoch nur dann anzunehmen, wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer bei

Aushändigung des Versicherungsscheins darauf hingewiesen hat, dass Abweichungen als genehmigt gel-

ten, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Empfang des Versicherungs-

scheins schriftlich widerspricht. Der Hinweis hat durch besondere schriftliche Mitteilung oder durch einen

auffälligen Vermerk in dem Versicherungsschein, der aus dem übrigen Inhalt des Versicherungsscheins

hervorgehoben ist, zu geschehen; auf die einzelnen Abweichungen ist besonders aufmerksam zu machen.

(3) Hat der Versicherer den Vorschriften des Abs. 2 nicht entsprochen, so ist die Abweichung für den Ver-

sicherungsnehmer unverbindlich und der Inhalt des Versicherungsantrags insoweit als vereinbart anzuse-

hen.

(4) Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherungsnehmer darauf verzichtet, den Vertrag wegen Irrtums

anzufechten, ist unwirksam.

(1) Hat der Versicherer dem Versicherungsnehmer bei Antragstellung die Versicherungsbedingungen nicht

übergeben oder eine Verbraucherinformation nach § 10 a des Versicherungsaufsichtsgesetzes unterlas-

sen, so gilt der Vertrag auf der Grundlage des Versicherungsscheins, der Versicherungsbedingungen und

der weiteren für den Vertragsinhalt maßgeblichen Verbraucherinformation als abgeschlossen, wenn der

Versicherungsnehmer nicht innerhalb von vierzehn Tagen nach Überlassung der Unterlagen schriftlich

widerspricht. Satz 1 ist nicht auf Versicherungsverträge bei Pensionskassen anzuwenden, die auf arbeits-

vertraglichen Regelungen beruhen. § 5 bleibt unberührt.

(2) Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn dem Versicherungsnehmer der Versicherungsschein und die Unterla-

gen nach Absatz 1 vollständig vorliegen und der Versicherungsnehmer bei Aushändigung des Versiche-

rungsscheins schriftlich, in drucktechnisch deutlicher Form über das Widerspruchsrecht, den Fristbeginn

und die Dauer belehrt worden ist. Der Nachweis über den Zugang der Unterlagen obliegt dem Versicherer.

Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. Abweichend von Satz 1

erlischt das Recht zum Widerspruch jedoch ein Jahr nach Zahlung des ersten Beitrags.

(3) Gewährt der Versicherer auf besonderen Antrag des Versicherungsnehmers sofortigen Versicherungs-

schutz, so kann der Verzicht auf Überlassung der Versicherungsbedingungen und der Verbraucher-

information bei Vertragsschluss vereinbart werden. Die Unterlagen sind dem Versicherungsnehmer auf

Anforderung, spätestens mit dem Versicherungsschein zu überlassen. Wenn der Versicherungsvertrag

sofortigen Versicherungsschutz gewährt, hat der Versicherungsnehmer insoweit kein Widerspruchsrecht

nach Absatz 1.

(1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit, die vor dem Eintritt des Versicherungsfalls

dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll,

so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist.

Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt

hat, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, dass die Verletzung als eine unver-

schuldete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb eines Monats nicht, so kann er sich auf die

vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen.

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die von dem Versicherungsnehmer zum Zwecke der Verminderung der Gefahr

oder der Verhütung einer Gefahrerhöhung dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so kann sich der Ver-

sicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung keinen Einfluss auf den

Eintritt des Versicherungsfalls oder den Umfang der ihm obliegenden Leistung gehabt hat.

§ 6

Obliegenheitsverletzung

§ 5 a

§ 5

Billigungsklausel

§ 3

Versicherungsschein
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(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Obliegenheit verletzt wird, die nach dem Eintritt

des Versicherungsfalls dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht

ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grobfahrlässiger Ver-

letzung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit verpflichtet, als die Verletzung Einfluss weder auf die

Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer oblie-

genden Leistung gehabt hat.

(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer Obliegenheit zum Rücktritt berech-

tigt sein soll, ist unwirksam.

(1) Eine Vereinbarung, nach welcher ein Versicherungsverhältnis als stillschweigend verlängert gilt, wenn es

nicht vor dem Ablauf der Vertragszeit gekündigt wird, ist insoweit nichtig, als sich die jedesmalige Verlän-

gerung auf mehr als ein Jahr erstrecken soll.

(2) Ist ein Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen (dauernde Versicherung), so kann es

von beiden Teilen nur für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode gekündigt werden. Die Kündi-

gungsfrist muss für beide Teile gleich sein und darf nicht weniger als einen Monat, nicht mehr als drei

Monate betragen. Auf das Kündigungsrecht können die Parteien in gegenseitigem Einverständnis bis zur

Dauer von zwei Jahren verzichten.

(3) Ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von mehr als fünf Jahren eingegangen worden ist, kann

zum Ende des fünften oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten

gekündigt werden. Satz 1 gilt nicht für die Lebens- und Krankenversicherung.

(4) Wird mit Ausnahme der Lebensversicherung ein Versicherungsverhältnis mit einer längeren Laufzeit als

einem Jahr geschlossen, so kann der Versicherungsnehmer innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen ab

Unterzeichnung des Versicherungsantrages seine auf den Vertragsabschluss gerichtete Willenserklärung

schriftlich widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Die Frist

beginnt erst zu laufen, wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer über sein Widerrufsrecht belehrt

und der Versicherungsnehmer die Belehrung durch Unterschrift bestätigt hat. Unterbleibt die Belehrung,

so erlischt das Widerrufsrecht einen Monat nach Zahlung des ersten Beitrags. Das Widerrufsrecht besteht

nicht, wenn und soweit der Versicherer auf Wunsch des Versicherungsnehmers sofortigen Versicherungs-

schutz gewährt oder wenn die Versicherung nach dem Inhalt des Antrages für die bereits ausgeübte

gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers bestimmt ist.

(5) Bei der Lebensversicherung kann der Versicherungsnehmer innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen nach

Abschluss des Vertrages vom Vertrag zurücktreten. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absen-

dung der Rücktrittserklärung. Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn der Versicherer den Versi-

cherungsnehmer über sein Rücktrittsrecht belehrt und der Versicherungsnehmer die Belehrung durch

Unterschrift bestätigt hat. Unterbleibt die Belehrung, so erlischt das Rücktrittsrecht einen Monat nach Zah-

lung des ersten Beitrags. Die Sätze 1 bis 4 finden keine Anwendung auf Versicherungsverhältnisse bei

Pensionskassen, die auf arbeitsvertraglichen Regelungen beruhen.

(6) Die Absätze 4 und 5 finden keine Anwendung, soweit der Versicherungsnehmer ein Widerspruchsrecht

nach § 5 a hat.

(1) Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt, so ist der Versicherer, solange die Zahlung

nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf den

Beitrag nicht innerhalb von drei Monaten vom Fälligkeitstage an gerichtlich geltend gemacht wird.

(2) Ist der Beitrag zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls noch nicht gezahlt, so ist der Versicherer von der

Verpflichtung zur Leistung frei. 

(1) Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf des-

sen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung

genügt eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die

nach den Abs. 2, 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden sind. Eine Fristbestimmung, die ohne Beachtung

dieser Vorschrift erfolgt, ist unwirksam.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des Ein-

tritts mit der Zahlung des Beitrags oder der geschuldeten Zinsen oder Kosten im Verzuge, so ist der Versi-

cherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Ver-

zuge ist, das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Kündigung

kann bereits bei der Bestimmung der Zahlungsfrist dergestalt erfolgen, dass sie mit Fristablauf wirksam

wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzuge ist; hierauf ist der

Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Wirkungen der Kündigung fallen

fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, falls die Kündi-

gung mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach dem Ablauf der Zah-

lungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall bereits eingetreten ist.

(4) Soweit die in den Abs. 2, 3 bezeichneten Rechtsfolgen davon abhängen, dass Zinsen oder Kosten nicht

gezahlt worden sind, treten sie nur ein, wenn die Fristbestimmung die Höhe der Zinsen oder den Betrag

der Kosten angibt. 

§ 39

Fristbestimmung für Folgebeitrag

§ 38

Verspätete Zahlung 

des ersten Beitrags

§ 8

Stillschweigende Verlängerung;

Kündigung; Widerruf
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(1) Wird das Versicherungsverhältnis wegen Verletzung einer Obliegenheit oder wegen Gefahrerhöhung auf

Grund der Vorschriften des zweiten Titels durch Kündigung oder Rücktritt aufgehoben oder wird der Versi-

cherungsvertrag durch den Versicherer angefochten, so gebührt dem Versicherer gleichwohl der Beitrag

bis zum Schluss der Versicherungsperiode, in der er von der Verletzung der Obliegenheit, der Gefahrerhö-

hung oder von dem Anfechtungsgrunde Kenntnis erlangt hat. Wird die Kündigung erst in der folgenden

Versicherungsperiode wirksam, so gebührt ihm der Beitrag bis zur Beendigung des Versicherungsverhält-

nisses.

(2) Wird das Versicherungsverhältnis wegen nicht rechtzeitiger Zahlung des Beitrags nach § 39 gekündigt, so

gebührt dem Versicherer der Beitrag bis zur Beendigung der laufenden Versicherungsperiode. Tritt der Ver-

sicherer nach § 38 Abs. 1 zurück, so kann er nur eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. Ist mit

Genehmigung der Aufsichtsbehörde in den Versicherungsbedingungen ein bestimmter Betrag für die

Geschäftsgebühr festgesetzt, so gilt dieser als angemessen.

(1) Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern versichert und übersteigen die Ver-

sicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe

der Entschädigungen, die von jedem einzelnen Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu

zahlen wären, den Gesamtschaden (Doppelversicherung), so sind die Versicherer in der Weise als Gesamt-

schuldner verpflichtet, dass dem Versicherungsnehmer jeder Versicherer für den Betrag haftet, dessen

Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt, der Versicherungsnehmer aber im Ganzen nicht mehr als den

Betrag des Schadens verlangen kann.

(2) Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen nach Maßgabe der Beträge verpflichtet, deren

Zahlung ihnen dem Versicherungsnehmer gegenüber vertragsmäßig obliegt. Findet auf eine der Versiche-

rungen ausländisches Recht Anwendung, so kann der Versicherer, für den das ausländische Recht gilt,

gegen den anderen Versicherer einen Anspruch auf Ausgleichung nur geltend machen, wenn er selbst

nach dem für ihn maßgebenden Rechte zur Ausgleichung verpflichtet ist.

(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Doppelversicherung in der Absicht genommen, sich dadurch einen

rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nich-

tig; dem Versicherer gebührt, sofern er nicht bei der Schließung des Vertrags von der Nichtigkeit Kenntnis

hatte, die Prämie bis zum Schluss der Versicherungsperiode, in welcher er diese Kenntnis erlangt.

(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch welchen die Doppelversicherung entstanden ist, ohne

Kenntnis von dem Entstehen der Doppelversicherung geschlossen, so kann er verlangen, dass der später

geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung des

Beitrags auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

(2) Das Gleiche gilt, wenn die Doppelversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehre-

ren Versicherungen der Versicherungswert gesunken ist. Sind jedoch in diesem Falle die mehreren Versi-

cherungen gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, so kann der Versiche-

rungsnehmer nur verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und Beiträge verlangen.

(3) Die Aufhebung oder Herabsetzung wird erst mit dem Ablauf der Versicherungsperiode wirksam, in der sie

verlangt wird. Das Recht, die Aufhebung oder die Herabsetzung zu verlangen, erlischt, wenn der Versiche-

rungsnehmer es nicht unverzüglich geltend macht, nachdem er von der Doppelversicherung Kenntnis

erlangt hat.

(1) Besteht das versicherte Interesse bei dem Beginn der Versicherung nicht oder gelangt, falls die Versiche-

rung für ein künftiges Unternehmen oder sonst für ein künftiges Interesse genommen ist, das Interesse

nicht zur Entstehung, so ist der Versicherungsnehmer von der Verpflichtung zur Zahlung des Beitrags frei;

der Versicherer kann eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, so gebührt dem Versicherer der Bei-

trag, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden

wäre, in welchem der Versicherer von dem Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.

(3) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine

behördliche Maßnahme aus Anlass eines Krieges weg oder ist der Wegfall des Interesses die unvermeid-

liche Folge eines Krieges, so gebührt dem Versicherer nur der Teil des Beitrags, welcher der Dauer der

Gefahrtragung entspricht.

(4) Fällt das versicherte Interesse weg, weil der Versicherungsfall eingetreten ist, so gebührt dem Versicherer

der Beitrag für die laufende Versicherungsperiode.

(1) Wird die versicherte Sache von dem Versicherungsnehmer veräußert, so tritt an Stelle des Veräußerers der

Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnisse sich ergebenden

Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

(2) Für den Beitrag, welcher auf die zur Zeit des Eintritts laufende Versicherungsperiode entfällt, haften der

Veräußerer und der Erwerber als Gesamtschuldner.

(3) Der Versicherer hat in Ansehung der durch das Versicherungsverhältnis gegen ihn begründeten Forderun-

gen die Veräußerung erst dann gegen sich gelten zu lassen, wenn er von ihr Kenntnis erlangt; die Vor-

schriften der §§ 406 bis 408 des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden entsprechende Anwendung.

(1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von

einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn der Versicherer es nicht innerhalb eines

Monats von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er von der Veräußerung Kenntnis erlangt.

§ 69

Eintritt des Erwerbers
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Mangel des Interesses
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§ 40
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Versicherungsverhältnisses
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(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu kündigen; die Kündigung kann nur mit sofor-

tiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode erfolgen. Das Kündigungsrecht

erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb ausgeübt wird; hatte der Erwerber von

der Versicherung keine Kenntnis, so bleibt das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats von dem

Zeitpunkt an bestehen, in welchem der Erwerber von der Versicherung Kenntnis erlangt.

(3) Wird das Versicherungsverhältnis auf Grund dieser Vorschriften gekündigt, so hat der Veräußerer dem Ver-

sicherer die Prämie zu zahlen, jedoch nicht über die zur Zeit der Beendigung des Versicherungs-

verhältnisses laufende Versicherungsperiode hinaus; eine Haftung des Erwerbers für die Prämie findet in

diesen Fällen nicht statt. 

(1) Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Wird die Anzeige weder von dem Erwerber

noch von dem Veräußerer unverzüglich gemacht, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung

frei, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzei-

ge dem Versicherer hätte zugehen müssen.

(2) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt bestehen, wenn ihm die Veräußerung in dem Zeit-

punkt bekannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Das Gleiche gilt, wenn zur Zeit

des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kün-

digung nicht erfolgt ist. 

Bei der Haftpflichtversicherung ist der Versicherer verpflichtet, dem Versicherungsnehmer die Leistung zu

ersetzen, die dieser aufgrund seiner Verantwortlichkeit für eine während der Versicherungszeit eintretende Tat-

sache an einen Dritten zu bewirken hat.

(1) Die Versicherung umfaßt die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten, die durch die Verteidigung 

gegen den von einem Dritten geltend gemachten Anspruch entstehen, soweit die Aufwendung der Kosten

den Umständen nach geboten ist.

Dies gilt auch dann, wenn sich der Anspruch als unbegründet erweist.

Die Versicherung umfaßt auch die Kosten der Verteidigung in einem Strafverfahren, das wegen einer Tat

eingeleitet wurde, welche die Verantwortlichkeit des Versicherungsnehmers einem Dritten gegenüber zur

Folge haben könnte, sofern diese Kosten auf Weisung des Versicherers aufgewendet wurden.

Der Versicherer hat die Kosten auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.

(2) Ist eine Versicherungssumme bestimmt, so hat der Versicherer Kosten, die in einem auf seine Veranlas-

sung geführten Rechtsstreit entstehen, und Kosten der Verteidigung nach Absatz 1 Satz 3 auch insoweit

zu ersetzten, als sie zusammen mit der übrigen Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen.

Das Gleiche gilt von Zinsen, die der Versicherungsnehmer infolge einer vom Versicherer veranlassten Ver-

zögerung der Befriedigung des Dritten diesem zu entrichten hat.

(3) Ist dem Versicherungsnehmer nachgelassen, die Vollstreckung einer gerichtlichen Entscheidung durch

Sicherheitsleistung oder Hinterlegung abzuwenden, so hat auf sein Verlangen der Versicherer die Sicher-

heitsleistung oder Hinterlegung zu bewirken.

Diese Verpflichtung besteht nicht über den Betrag der Versicherungssumme hinaus; haftet der Versicherer

nach Absatz 2 für einen höheren Betrag, so tritt der Versicherungssumme der Mehrbetrag hinzu.

Der Versicherer ist von der Verpflichtung frei, wenn er den Anspruch des Dritten dem Versicherungsnehmer

gegenüber als begründet anerkennt.

Der Versicherer haftet nicht, wenn der Versicherungsnehmer vorsätzlich den Eintritt der Tatsache, für die er

dem Dritten verantwortlich ist, widerrechtlich herbeigeführt hat.

(1) Für eine Haftpflichtversicherung, zu deren Abschluss eine gesetzliche Verpflichtung besteht (Pflichtversi-

cherung), gelten die besonderen Vorschriften der §§ 158 c bis 158 k.

(2) Besteht für den Abschluss einer Haftpflichtversicherung eine gesetzliche Verpflichtung, so hat der Versi-

cherer dem Versicherungsnehmer unter Angabe der Versicherungssumme zu bescheinigen, dass eine dem

zu bezeichnenden Gesetz entsprechende Haftpflichtversicherung besteht.

Soweit die Bescheinigung nicht aufgrund anderer gesetzlicher Bestimmung gesondert gefordert wird,

kann sie mit dem Versicherungsschein verbunden werden.

(1) Ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung dem Versicherungsnehmer gegenüber ganz oder teil-

weise frei, so bleibt gleichwohl seine Verpflichtung in Ansehung des Dritten bestehen.

(2) Ein Umstand, der das Nichtbestehen oder die Beendigung des Versicherungsverhältnisses zur Folge hat,

wirkt in Ansehung des Dritten erst mit dem Ablauf eines Monats, nachdem der Versicherer diesen

Umstand der hierfür zuständigen Stelle angezeigt hat.

Das Gleiche gilt, wenn das Versicherungsverhältnis durch Zeitablauf endet.

Der Lauf der Frist beginnt nicht vor der Beendigung des Vericherungsverhältnisses.

Die Vorschriften dieses Absatzes gelten nicht, wenn eine zur Entgegennahme der Anzeige nach Satz 1

zuständige Stelle nicht bestimmt ist.
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(3) Der Versicherer haftet nur im Rahmen der amtlich festgesetzten Mindestversicherungssummen und der

von ihm übernommenen Gefahr.

(4) Der Versicherer haftet nicht, wenn und soweit der Dritte in der Lage ist, Ersatz seines Schadens von einem

anderen Schadensversicherer oder von einem Sozialversicherungsträger zu erlangen.

(5) Trifft die Leistungspflicht des Versicherers nach den Absätzen 1 oder 2 mit einer Ersatzpflicht aufgrund

fahrlässiger Amtspflichtverletzung zusammen, so wird die Ersatzpflicht nach § 839 Abs. 1 des Bürger-

lichen Gesetzbuches nicht dadurch ausgeschlossen, dass die Voraussetzungen für die Leistungspflicht

des Versicherers vorliegen.

Satz 1 gilt nicht, wenn der Beamte nach § 839 des Bürgerlichen Gesetzbuches persönlich haftet.

(6) Ein Recht des Dritten, den Versicherer unmittelbar in Anspurch zu nehmen, wird durch diese Vorschriften

nicht begründet.

(1) Macht der Dritte seinen Anspruch gegen den Versicherungsnehmer geltend, so hat er dies dem Versiche-

rer innerhalb von zwei Wochen schriftlich anzuzeigen.

(2) Macht der Dritte den Anspruch gegen Versicherungsnehmer gerichtlich geltend, so hat er dies dem Versi-

cherer unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

(3) Der Versicherer kann von dem Dritten Auskunft verlangen, soweit sie zur Feststellung des Schadensereig-

nisses und der Höhe des Schadens erforderlich ist.

Zur Vorlegung von Belegen ist der Dritte nur insoweit verpflichtet, als ihm die Beschaffung billigerweise

zugemutet werden kann.

(1) Verletzt der Dritte die Verpflichtungen nach § 158 d Abs. 2, 3, so beschränkt sich die Haftung des

Versicherers nach § 158 c auf den Betrag, den er auch bei gehöriger Erfüllung der Verpflichtungen zu lei-

sten gehabt hätte.

Liegt eine Verletzung der Verpflichtung nach § 158 d Abs. 3 vor, so tritt diese Rechtsfolge nur ein, wenn

der Dritte vorher ausdrücklich und schriftlich auf die Folgen der Verletzung hingewiesen worden ist.

(2) Die Vorschrift des Absatzes 1 Satz 1 gilt sinngemäß, wenn der Versicherungsnehmer mit dem Dritten ohne

Einwilligung des Versicherers einen Vergleich schließt oder dessen Anspruch anerkennt; § 154 Abs. 2 fin-

det entsprechende Anwendung.

Die Vorschriften über die Pflichtversicherung finden auch insoweit Anwendung, als der Versicherungsvertrag

eine über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgehende Deckung gewährt.

§ 158k
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§ 158e

Verletzung von Verpflichtungen

§ 158d

Anzeigepflichten des Dritten

108171q2007xxxx  13.03.2007  13:13 Uhr  Seite 23



24

Merkblatt zur Datenverarbeitung

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV)

erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet

die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bis-

herigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wurde

durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zuläs-

sig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat.

Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung

eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur

Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme

besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nut-

zung überwiegt.

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hinblick auf eine sichere

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach

dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet

jedoch – außer in der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung – schon mit Ablehnung des Antrags oder

durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf. 

Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u.U. nicht zu

einem Vertragsabschluss. Trotz Widerrufs oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann

eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen wie in der Vorbemer-

kung beschrieben erfolgen.

Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie beispielsweise bei einem Arzt, einem Berufsge-

heimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der

Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine Schweige-

pflichtentbindungsklausel enthalten. 

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenverarbeitung und Datennutzung

nennen.

Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. 

Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechni-

sche Daten, wie z.B. Versicherungsnummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer,

Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z.B. eines Vermittlers, eines

Sachverständigen oder eines Arztes, geführt (Vertragsdaten). 

Bei einem Versicherungsfall speichern wir entsprechend der Vertragsart Angaben zum Schaden und ggf.

auch Angaben von Dritten, wie z.B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung

Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszah-

lungsbetrag (Leistungsdaten).

Im Interesse unserer Versicherungsnehmer achten wir wie alle Versicherer stets auf einen Ausgleich der von

uns übernommenen Risiken. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im

In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische

Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und

Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Scha-

denbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt.

In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen ebenfalls entsprechen-

de Daten übergeben werden.

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsänderung

und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und für die Schadenabwicklung

wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z.B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mittei-

lungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekündigte). 

Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten auf-

zuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforder-

lich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen.

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (§ 59 VVG Doppelversicherungen, § 67 VVG gesetzlicher Forde-

rungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den

Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie z.B. Name und Anschrift, Kfz-Kenn-

zeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und

Schadentag.

Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren

Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständi-

gen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versiche-

rer zu beantworten. 

Dazu bestehen bei den Fachverbänden zentrale Hinweissysteme bzw. werden zentrale Datensammlungen

geführt.
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Solche Hinweissysteme gibt es z.B. beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. und

dem Verband der privaten Krankenversicherung e. V. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nut-

zung erfolgen lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur soweit

bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 

Beispiele:

Kfz-Versicherer:

Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie von Personen, bei denen der Verdacht

des Versicherungsmissbrauchs besteht. 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

Lebensversicherer/Krankenversicherer:

Aufnahme von Sonderrisiken, z.B. Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit Beitragszuschlag

• aus versicherungsmedizinischen Gründen,

• auf Grund der Auskünfte anderer Versicherer,

• wegen verweigerter Nachuntersuchung.

Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung seitens des Versicherers, Ablehnung des Vertrages

seitens des Versicherungsnehmers wegen geforderter Beitragszuschläge.

Zweck: Risikoprüfung.

Unfallversicherer: 

Meldung bei 

• erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht, 

• Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortäuschung

eines Unfalls oder von Unfallfolgen, 

• außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder Klageerhebung auf

Leistung.

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch.

Sachversicherer:

Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn auf Grund des Verdachts des

Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadensummen erreicht sind. 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Missbrauchs.

Transportversicherer:

Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Schadenfällen, insbesondere in der

Reisegepäckversicherung.

Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch.

Zum Schutz der Versicherten werden einzelne Versicherungsbranchen (z.B. Kranken-, Lebens- und Sachversi-

cherung) durch rechtlich selbstständige Unternehmen betrieben. 

Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die Unternehmen

häufig in Unternehmensgruppen zusammen. Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentrali-

siert, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z.B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch

wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; auch Ihre Versicherungsnum-

mer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d.h. Ihre allgemeinen

Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen Datensammlung geführt.

Dabei sind die sog. Partnerdaten (z.B. Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, beste-

hende Verträge) von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post

immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden.

Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht werden. Im Rahmen der

dem Bundesaufsichtsamt für das Finanzwesen vorgelegten oder von ihm genehmigten Funktionsausgliede-

rungen kann diese zentrale Datensammlung auch durch besonders auf die Einhaltung der Schweigepflicht

und des Datenschutzes verpflichtete Dritte erfolgen.

Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versicherungs-

unternehmen der Gruppe abfragbar.

Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unter-

nehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, bei der die Vorschriften

des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifische Daten – wie z.B. Gesundheits- oder

Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung des jeweiligen Unternehmens.

Unserem Konzern gehören derzeit folgende Unternehmen an:

• Gothaer Versicherungsbank VVaG, Köln

• Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Köln

• Gothaer Lebensversicherung AG, Göttingen

• Gothaer Krankenversicherung AG, Köln

• Asstel Lebensversicherung AG, Köln

• Gothaer Asset Management AG, Göttingen

• Asstel Krankenversicherung AG, Köln

• Asstel Sachversicherung AG, Köln

• Car Garantie Versicherung AG, Köln

5.

Datenverarbeitung inner- und

außerhalb der Unternehmens-

gruppe
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Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermittler zur umfassenden Beratung und Betreu-

ung der Kunden im Bereich Finanzdienstleistungen (z.B. Kredite, Bausparverträge, Kapitalanlagen, Immobi-

lien) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften außerhalb der

Gruppe zusammen, wobei die Zusammenarbeit in der gegenseitigen Vermittlung der jeweiligen Produkte

und der weiteren Betreuung der so gewonnenen Kunden besteht. Zur Zeit kooperieren wir mit:

• Aachener Bausparkasse AG, Aachen

• Landesbank Berlin AG, Berlin

• Roland-Rechtsschutz-Versicherungs-AG, Köln

In Ihren Versicherungsangelegenheiten (sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebots unserer

Unternehmensgruppe bzw. unserer Kooperationspartner) werden Sie durch einen unserer Vermittler betreut,

der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berät. Vermittler in diesem Sinne

sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften (sowie im Rahmen der Zusammenarbeit bei

Finanzdienstleistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften

u.a.).

Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler von uns die für Ihre Betreuung

und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten. Das sind beispiels-

weise Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versiche-

rungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen (sowie von unseren Partnerunternehmen Angaben über

andere Finanzdienstleistungen, wie z.B. Abschluss und Stand Ihres Bausparvertrages). In der Personenversi-

cherung können ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen an den zuständigen Vermittler auch

Gesundheitsdaten übermittelt werden.

Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Bera-

tung und Betreuung unserer Kunden. Wir informieren unsere Vermittler über Änderungen von kundenrelevan-

ten Daten. Jeder Vermittler ist vertraglich und gesetzlich dazu verpflichtet, die Bestimmungen des Bundesda-

tenschutzgesetzes und seine besondere Schweigepflicht (z.B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu

beachten.

Wir teilen Ihnen den Vermittler, der für Ihre Betreuung zuständig ist, mit. Wenn seine Tätigkeit für uns endet,

regeln wir Ihre Betreuung neu und informieren Sie darüber. 

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwähnten Wider-

spruchsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung,

Sperrung oder Löschung Ihrer gespeicherten Daten.

Wegen eventueller weiterer Auskünfte oder Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Daten-

schutzbeauftragten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung,

Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an uns.

7.

Weitere Auskünfte und 

Erläuterungen über Ihre Rechte

6.

Betreuung durch 

Versicherungsvermittler
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Klausel zur Jagd-Haftpflichtversicherung
Es gilt die Klausel, für die Versicherungsschutz beantragt wurde und die im Versicherungsschein aufgeführt ist

Klausel 144
Besondere Bedingungen
für die Mitversicherung von Jagdunfällen, die den Tod, die Nottötung oder die

tierärztliche Behandlung von Jagdhunden nach sich ziehen

Abweichend bzw. in Ergänzung von Ziff. 1 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-

pflichtversicherung (AHB) wird zur gegenständlichen Jagd-Haftpflichtversicherung Folgendes vereinbart:

1. Gegenstand der Deckungserweiterung nach diesen Besonderen Bedingungen

1.1 Mitversichert sind im Rahmen der für Sachschäden vereinbarten Deckungssumme auch solche

Schäden, die entstehen, weil aufgrund eines Unfalles Jagdhunde während der Ausbildung oder

während des jagdlichen Einsatzes getötet werden oder notgetötet werden müssen, ersetzt werden

1.500 EUR je Schadenereignis.

Für Jagdhunde bis zum Alter von 10 Monaten ist die Ersatzleistung auf den nachgewiesenen Kauf-

preis, maximal 600 EUR, begrenzt.

1.2 Mitversichert ist im Rahmen der Höchstersatzleistung gemäß Ziff. 1.1 auch der finanzielle Ersatz

von tierärztlichen Behandlungskosten, die aufgrund eines vorgenannten Unfallereignisses entste-

hen, und zwar bis zu 750 EUR je Schadenereignis.

1.3 Die Höchstersatzleistung für alle Schadenereignisse nach Ziff. 1.1 und 1.2 eines Versicherungsjah-

res beträgt jeweils das Doppelte der vorgenannten Höchstersatzleistungen.

2. Örtliche Geltung

Der Versicherungsschutz umfasst ausschließlich Unfallereignisse in Deutschland sowie im angren-

zenden Ausland.

3. Versicherte Risiken

3.1 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Jagdhunde, die sich nachweislich in jagdlicher Ausbil-

dung befinden oder bestimmungsgemäß zur Jagd verwendet werden.

3.2 Führt der Versicherungsnehmer mehrere Jagdhunde, gilt der Einschluss dieses Risikos nur für den

bzw. die zu dieser Versicherung angemeldeten, näher bezeichneten Hunde.

Die Bestimmungen gemäß Ziffer 3.1 (2) sowie Ziff. 4. AHB (Erhöhung und Erweiterung sowie Vor-

sorgeversicherung) finden keine Anwendung.

3.3 Der Versicherungsschutz endet mit Ablauf des 10. Lebensjahres des versicherten Jagdhundes.

4. Selbstbeteiligung bei Leistungsfällen gem. Ziff. 1.2

Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an den Aufwendungen des Versicherers jeweils mit 50 EUR

pro Schadenfall.

5. Nachweispflicht

Der Versicherungsnehmer ist in jedem Fall gehalten, nachzuweisen, dass sich der versicherte

Hund zum Zeitpunkt des Schadeneintritts in jagdlicher Ausbildung bzw. im jagdlichen Einsatz

befand.

6. Subsidiarität

Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der Versicherungsnehmer für den eingetrete-

nen Schaden eine Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag oder von einem Dritten bean-

spruchen kann, der zum Schadenersatz verpflichtet ist.

7. Wartezeit

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Unfälle, die innerhalb von zwei Wochen nach

Anmeldung des Jagdhundes zu dieser Versicherung eintreten.

Klausel 149
TOP-Jagd-Haftpflichtversicherung

Abweichend von den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB)

sowie den Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Jagd-Haftpflichtversicherung

(BBR) gilt Folgendes vereinbart:

1. Verzicht auf den Einwand des fehlenden Verschuldens bei Personenschäden durch 

Schusswaffengebrauch

Der Versicherer verzichtet auf ausdrücklichen Wunsch des Versicherungsnehmers auf den Einwand

des nicht vorhandenen Verschuldens, sofern dieser während der Jagdausübung durch den

Gebrauch einer Schusswaffe einen Personenschaden zwar verursacht aber nicht verschuldet hat.

Dieser Verzicht gilt nicht, wenn und soweit der Geschädigte in der Lage ist, Ersatz seines Scha-

dens von einem anderen Schadenversicherer oder von einem Sozialversicherungsträger zu erlan-

gen. Die Bestimmungen des § 158 c IV VVG gelten analog. Ein Mitverschulden des Geschädigten

wird angerechnet.

Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen seiner Aufwendungen gegen schadener-

satzpflichtige Dritte (z.B. Mitverursacher) vor.
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2. Tierhalterrisiko

Mitversichert ist das Risiko aus Besitz, Halten und Gebrauch von Beizvögeln und jagdlich ver-

wendbaren Hunden.

Die jagdliche Verwendbarkeit ist nachzuweisen durch eine bestandene Brauchbarkeitsprüfung

oder durch die Bescheinigung einer Jagdbehörde bzw. einer jagdlichen Organisation, dass es sich

um zur Jagd verwendbare Hunde handelt. Der Versicherungsschutz gilt nicht nur für die Verwen-

dung der Hunde bei der Jagdausübung, sondern auch für Schäden außerhalb der Jagd. Mitver-

sichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des Tierhüters – sofern dieser nicht gewerbsmäßig tätig

ist und aller der Personen, die – auch kurzfristig – im Auftrag des Versicherungsnehmers die Füh-

rung oder die Aufsicht der o. a. Tiere übernommen haben.

3. Führen fremder versicherungspflichtiger Kraftfahrzeuge im Ausland

3.1 Mitversichert ist - abweichend von Ziff. 10.2 der BBR - die gesetzliche Haftpflicht als Führer eines

fremden versicherungspflichtigen Kraftfahrzeuges im Sinne der folgenden Ziff. 3.2 wegen Schä-

den, die auf einer Reise im europäischen Ausland (einschließlich Kanarische Inseln) oder in

Anliegerstaaten des Mittelmeeres entstehen, soweit nicht oder nicht ausreichend aus einer für

das Fahrzeug abgeschlossenen Haftpflichtversicherung Deckung besteht.

3.2 Kraftfahrzeuge im Sinne der vorstehenden Ziff. 3.1 sind

a) Personenkraftwagen,

b) Krafträder

c) Wohnmobile bis 4 t zulässiges Gesamtgewicht,

soweit sie nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung von nicht mehr als 9 Personen (ein-

schließlich Führer) bestimmt sind.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die gesetzliche Haftpflicht aus dem Mitführen von

Wohnwagen-, Gepäck- oder Bootsanhängern.

3.3 Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2) und in Ziff. 4.3 AHB. Der Versicherer ist

von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Fahrer eines Kfz beim Eintritt des Versicherungs-

falles

– das Fahrzeug unberechtigt geführt hat,

– nicht die behördlich vorgeschriebene Fahrerlaubnis hatte

– oder er infolge Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschbarer Mittel nicht in 

der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen.

3.4 Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem bestehenden Kfz-Haftpflichtversicherungs-

vertrag, so gilt der Versicherungsschutz dieses Vertrages im Anschluss an die bestehende Kfz- 

Haftpflichtversicherung.

4. Schäden durch Gefälligkeitshandlungen

Für Schadenersatzansprüche, die im Rahmen eines Gefälligkeitsverhältnisses entstehen, besteht

Versicherungsschutz nach Maßgabe der Vertragsbestimmungen, sofern der Geschädigte nicht in

der Lage ist, Schadenersatz anderweitig, z. B. durch eigene Versicherungsverträge zu erlangen

und der Versicherungsnehmer dies ausdrücklich wünscht.

Die Höchstersatzleistung beträgt 10.000 EUR je Schadenereignis, begrenzt auf das Zweifache die-

ser Summe für alle Schäden eines Versicherungsjahres. Der Versicherungsnehmer beteiligt sich

mit 100 EUR an der vom Versicherer anerkannten Entschädigungsleistung selbst.

5. Vertragliche Haftung

Mitversichert ist auch die durch Vertrag übernommene, gesetzlich einem Dritten obliegende Haft-

pflicht im gesetzlichen Umfang. Nicht versichert bleibt ausdrücklich die Haftpflicht wegen „Wild-

schäden“.

6. Mietsachschäden durch Hunde

Sofern auch die Privat-Haftpflichtversicherung für den Versicherungsnehmer bei der Gothaer

besteht, sind auch Schäden an Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räu-

men in Gebäuden  mitversichert .

Ausgeschlossen sind

a) Haftpflichtansprüche wegen Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung, 

Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an 

Elektro- und Gasgeräten, Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen 

besonders versichern kann;

b) die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden 

Schadenereignissen fallenden Rückgriffsansprüche. Die Höchstersatzleistung für Mietsach-

schäden beträgt 50.000 EUR.

7. Für die Beschädigung fremder beweglicher Sachen gilt Folgendes:

Eingeschlossen ist abweichend von Ziff. 7.6 AHB die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung

von fremden beweglichen Sachen, die aus Anlass der versicherten Tätigkeit gemietet, gepachtet,

geliehen wurden oder die Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind, auch solcher

Sachen, die dem Versicherungsnehmer kurzfristig zum Gebrauch überlassen werden.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen

a) Schäden an Land-, Luft und Wasserfahrzeugen

b) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung

c) Schäden an Schmuck- und Wertsachen, auch Geld.

Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall ist begrenzt auf 3.000 EUR. Von jedem Schaden

hat der Versicherungsnehmer 150 EUR selbst zu tragen.
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8. Ehrenamtliche Schießaufsicht

Mitversichert ist auch die dem Versicherungsnehmer persönlich erwachsende gesetzliche Haft-

pflicht aus der gelegentlichen ehrenamtlichen Tätigkeit als Schießaufsicht auf einem Schießstand,

soweit hierfür weder eine anderweitige Deckung (z. B. durch eine Betriebs-Haftpflichtversicherung

des Schießstandbetreibers oder eine Vereins-Haftpflichtversicherung des Veranstalters) noch eine

Freistellung von Seiten Dritter besteht.

9. Land- und Wasserfahrzeuge

Mitversichert ist auch Haftpflicht aus Besitz, Halten und Betrieb von 

– nicht zulassungs- und versicherungspflichtigen Arbeitsmaschinen und Kraftfahrzeugen, die 

nicht auf öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren und auch nicht dadurch zulassungs-

pflichtig werden, dass beschränkt öffentliche Verkehrsflächen befahren werden

– Wasserfahrzeugen, ausgenommen Segelboote, Wasserfahrzeuge mit Motoren über 

3,7 kW/5 PS (auch Außenbord- oder Hilfsmotoren) oder mit Treibsätzen.

10. Forderungsausfalldeckung

Die Selbstbeteiligung gem. Ziff. 7.3 der BBR A120 Forderungsausfalldeckung gilt gestrichen.

11. Kaution

Kaution gemäß Ziffer 3 (3) BBR A120 wird bis 50.000 EUR geleistet.

12. Vermögensschäden

Die Ausschlussbestimmungen gemäß Ziff. 6 (2) 1. der BBR A120 – Stand 01/02 gelten gestrichen.
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Gothaer Allgemeine Versicherung AG

Hauptverwaltung

Gothaer Platz 2 - 8

37083 Göttingen

Telefon 0551 701-54391

Gothaer im Internet:

http://www.gothaer.de
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